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38729 Hahausen

 Hier ist die gute Idee zu Hause 

Bau- und Leistungsbeschreibung für BV:
Angebotshaus


Vorbemerkung:

Diese Bau- und Leistungsbeschreibung bezieht sich auf das in den Zeichnungen dargestellte Haus. Die angebotenen Leistungen und Materialien entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Arbeiten werden nach den derzeit gültigen DIN-Normen bzw. bauaufsichtlichen Zulassungen und Bestimmungen der VOB ausgeführt.

Abkürzungen im folgenden Text: AG = Auftraggeber/Bauherr, AN = Auftragnehmer/Firma.

01. Baugrundstück:

Der AG stellt ein erschlossenes und geräumtes, an einer Straße oder Zufahrt gelegenes Grundstück zur Verfügung. 

02. Bauantrags- und Ausführungsunterlagen:

Vor Baubeginn sind dem AG sämtliche Zeichnungen sowie statische Berechnungen zu übergeben. 

Die für den Bauantrag erforderlichen Lagepläne und die NN-Höhen sowie Kanaltiefen werden vom AN bei den zuständigen Ämtern im Auftrag des AG angefordert. Das Baugrundstück wird nivelliert. Die Bauzeichnungen werden nach dem Vertrag beigefügten Entwurfszeichnungen angefertigt. Der AG wird vom AN zu einer Zeichnungsbesprechung eingeladen.

Weitere Bauantragsunterlagen wie Wohn- und Nutzflächenberechnungen, Berechnung des umbauten Raumes,  Entwässerungszeichnungen, statische Berechnungen mit Nachweis des Wärmeschutzes werden erstellt, dem AG zur Unterschrift vorgelegt und dem zuständigen Bauordnungsamt zur Prüfung und Genehmigung zugestellt. 

03. Ausstattungsfestlegung bzw. Bemusterung:
Der AN trifft die technischen Vorbereitungen für die Ausführung der Bauleistung. Der AG wird mit dem AN in den Geschäftsräumen des AN (Handwerker) seiner Subunternehmer eine Bemusterung durchführen und dort seine Ausstattungsdetails festlegen. Bei evtl. Leistungsänderungen wird der AG dem AN einen entsprechenden Zusatzauftrag erteilen.

04. Baudurchführung:
Die Handwerker sind alleiniger Vertragspartner des AG in Sachen Baudurchführung und Gewährleistung. Die Baudurchführung wird durch eine erfahrene Bauleitung koordiniert, terminiert und kontrolliert, das gleiche gilt für eventuelle Gewährleistungsarbeiten.

Sämtliche Vermessungsarbeiten und sonstige Abnahmen werden vom AG veranlasst. Die Hausanschlüsse für Versorgungseinrichtungen werden vom AG bei den zuständigen Versorgungsunternehmen beantragt. Änderungen der Bauausführung und/oder des Baumaterials, welche die Zweckbestimmung, den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks nicht beeinträchtigen oder aber verbessern, sind mit Abstimmung zwischen AG und AN zulässig.

05. Baustelleneinsicht/Gebäudeeinmessung:
Die Baustelle wird eingerichtet. Entnahmeeinrichtungen für Baustrom und Bauwasser werden durch den AN beantragt und gestellt. Die Vorhalte- und Verbrauchskosten hierfür sind bis zum Setzen der Endverbrauchszähler im Leistungsumfang enthalten. Nach erfolgtem Baugrubenaushub werden die Gebäudeeckpunkte durch ein Vermessungsbüro auf vorbereitete Joche gesetzt.

06. Erdarbeiten 

Der Mutterboden wird großflächig im Bereich der Baugrube und der Baustelleneinrichtung 20 –30 cm abgeschoben und, soweit möglich, auf dem Baugrundstück gelagert. Die Baugrube wird ausgehoben, der Aushubboden wird ebenfalls, getrennt vom Mutterboden, auf dem Baugrundstück gelagert. 
07. Gründung (ohne Kellergeschoss):
Umlaufende Streifenfundamente werden nach statischen Vorgaben frostfrei gegründet. Der entstehende Innenraum wird mit verdichtungsfähigem Material lagenweise verfüllt und verdichtet. Eine Stahlbetonsohlplatte bildet den oberen Abschluss. Mit Herstellung der Fundamente bzw. Bodenplatte wird nach örtlicher Vorschrift und VDE ein Fundamenterder kreisförmig eingelegt und mit den Bewehrungsmatten verknüpft.

08. Erd- und Dachgeschoss:
Die lichte Fertighöhe beträgt 2.50 m. 

Der nachfolgend angekreuzte Wandaufbau ist Bestandteil der Bauleistungen und Grundlage für den Festpreis.

Außenmauerwerk 1:
Die Gesamtaußenwandstärke beträgt 34 cm und besteht aus einem 24 cm dicken Hintermauerwerk aus   Ziegelmauerwerk, 10 cm dicken Wärmedämmplatten und einem weißen Kratzputz.

10. Innenwände:
Die Innenwände werden aus Ziegelmauerwerk 11.5 cm, 17.5 cm oder 24 cm Dicke, nach statischer Berechnung hergestellt.

11. Wandputz:
Sämtliche Innenwände erhalten einen Gipsmaschinenputz.

12. Estricharbeiten:
Alle Räume erhalten schwimmenden Estrich.

13. Innenfensterbänke:
Die Innenfensterbänke werden aus Marmor/Agglo-Marmor heizkörperüberdeckend eingebaut d = 2 cm

14. Außenfensterbänke:
Aluminiumfensterbänke passend zum Putz.

15. Decken:
Die Decke über dem Erdgeschoss zum nicht ausbaufähigen Dachgeschoss wird aus Nadelbauholz der Güteklasse II nach DIN 4074 oder Stahlbeton und statischen Erfordernissen eingebaut.

16. Dachstuhl:
Für den Dachstuhl wird Nadelholz der Güteklasse 2, Schnittklasse A/B, Imprägnierung gegen Holzbefall nach DIN verwendet.

17. Dachüberstände:
Die Dachüberstände betragen bei Sattel- bzw. Krüppel/Walmdächer an den Giebelseiten
 30 - 40 cm und an den Traufseiten 45 cm. Die Traufüberstände werden als   Kastengesims oder Traufschalung ausgebildet.

18. Dacheindeckung:
Die Verlegung der Dachsteine erfolgt auf Konterlattung und einer dampfdiffusionsoffener Folie. Der First wird als Trockenfirst ausgebildet, die seitlichen Abschlüsse werden durch Ortgangsteine hergestellt. Ein Unter- und Stirnbrett gehören zur Ausbildung des Ortganges.

Folgende Dachpfanne kommt zur Ausführung: Harzer, Frankfurter und Taunuspfanne.

Dunstabzugssteine und Lüftungspfannen. 

19. Dachrinnen und Fallrohre:
Vorgehängte halbrunde Dachrinnen aus   Zinkblech  werden montiert, die Fallrohre bestehen aus gleichem Material. Ab 

20. Hausanschlüsse (ohne Keller)
Die Hausanschlüsse für Elektro  /  Wasser  /  evtl. Gas werden durch die zuständigen Versorgungsunternehmen in den Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss eingespeist. Die Verbrauchszähler werden durch die Versorgungsunternehmen montiert. Die Vorrichtung zum Einbau der Verbrauchszähler gehören zum Leistungsumfang des AN.

21. Elektroinstallation (Allgemein):

Die Anlage wird nach örtlicher Vorschrift und den Bestimmungen der VDE einschließlich eines Potentialausgleiches für die Wasser-, Heizungs- und evtl. Gasrohre erstellt. Der Anschluss ab Endverschlusskasten des örtlichen EVU einschließlich einer bis 3,00 m langen Zuleitung zum Zählerschrank gehören zum Leistungsumfang.

Bei Häusern ohne Keller erfolgt vorgenannte Installation im Hauswirtschaftsraum des Erdgeschosses.

21.1 Elektroinstallation Erd- und Dachgeschoss

Haustüranlage:
1 Außenbrennstelle, 1 Schalter innen, 1 Klingel mit Gong in der Diele

Windfang:

1 Brennstelle, 1 Wechselschaltung, Telekom

Diele:

2 Brennstellen, 1 Wechselschaltung, 1 Steckdose

Küche:

Dreifachsteckdose, 2 Doppelsteckdosen,  



4 Einzelsteckdosen (5 Stromkreise)



1 Brennstelle, 1 Anschluss für E-Herd, 1 Anschluss für 
Geschirrspüler


Hauswirtschaftsraum:


1 Brennstelle, 1 Doppelsteckdose, 1 Steckdose (1 Stromkreis)

Abstellraum:

1 Brennstelle, 1 Steckdose

Wohnen/Essen:

1 Brennstelle, 1 Serienschaltung mit Brennstelle, 


3 Doppelsteckdosen, 2 Steckdosen, 1 Wechselschaltung von der Tür zur       Terrassentür (2 Stromkreise) Telekom, Antenne

Kinderzimmer:

1 Brennstelle, 2 Doppelsteckdosen, 1 Steckdose

Schlafzimmer:

1 Brennstelle, 2 Doppelsteckdosen, 1 Steckdose,


1 Wechselschaltung von der Tür zu den Betten (1 Stromkreis) Antenne     Telekom

Gäste-WC

1 Kontrollschaltung mit einem Decken- oder Wandauslaß



1 Steckdose.

Bad:

1 Kontrollschaltung mit 1 Wand- und 



1 Deckenbrennstelle



1 Erdung für Badewanne und Dusche,



1 F-I-Schutzschalter, 2 Steckdosen.

Terasse

1 Außenbrennstelle mit Kontrollschalter innen,



1 Steckdose von innen abschaltbar, über



F-I-Schutzschalter gesichert.

Treppenhaus EG-DG:

1 Brennstelle, 1 Wechselschaltung

Spitzboden:

1 Feuchtraumarmatur 60 W mit Kontrollschalter im DG,



1 Steckdose

Leerrohre:

1 Leerrohr für Telefon, 1 Leerohr für Antenne oder Kabel


und 1 Enddose für Fernseher.

Installation im EG und DG als Unterputzschalter und -steckdosen. Markenprogramm in der Farbe cremeweiß.

22. Rigips- und Dämmarbeiten:
Bei Häusern mit einer Dachneigung bis 35° (nicht ausbaufähig) werden zwischen die Holzbalken der Holzbalkendecke 160 mm dicke Mineralwollmatten eingebracht. Auf Sparschalung werden Rigipsplatten 12,5 cm dick befestigt und malerfertig gespachtelt.

23. Fenster- und Fenstertüren:
Fenster- und Fenstertüren aus  Kunststoff mit einer Rahmenstärke von 73 mm, mit Isolierverglasung (Luftzwischenraum 16 mm) und einem U-Wert-Scheibe von 1.1 W/m² K. Als Beschläge werden verdeckt liegende Marken-Einhandbeschläge verwendet. Die Terrassentür erhalten Dreh- und Kippvorrichtung.

24. Haustüranlage:
Die Haustüranlage / Haustür wird aus  Kunststoff nach neuesten technischen Erkenntnissen und Normen gefertigt. Sie erhält eine umlaufende Lippendichtung, eine Dreifachverriegelung, eine Drückergarnitur und Profilschließzylinder.

25. Innentüren:
Sämtliche Innentüren werden als Rohrstegspantüren o.ö. mit Türfutter und Bekleidung, Holzart: Buche jeweils endbehandelt, eingebaut. Drückergarnituren in Aluminium Langschild oder messingfarben Kurzschild.

26.:Innentreppe:

Die Treppe zum Obergeschoß wird als Holtreppe in Buche ausgeführt.     

Ausführung:

Oberfläche Wasserlack oder geölt.

Handlaufprofil:  gradlinig

30 mm Holzrundstab

Auftrittsbereich mit Setzbohle

Wandrosetten in weiß

27. Heizungsanlage:
Es wird ein Gas-Brennwerttherme - deutsches Fabrikat mit Vormischkammer  mit Luftmengensteuerung und automatischer Zündung für Niedertemperatur und raumluftunabhängige Betriebsweise, Kondensatabführung über Abflusstrichter zur Einleitung ins Abwassersystem unter Beachtung der örtlichen 

Genehmigung , einem nebenstehenden 120 l Brauchwasserspeicher und ein Frischluft-/Abgasrohr für eine senkrechte Rohrdurchführung über Dach installiert.

28. Heizkörper:
Es werden Marken-Heizkörper einbrennlackiert und endbehandelt als Plattenheizkörper eingebaut. Sie werden entsprechend der Wärmebedarfsermittlung ausgelegt und bestmöglich im Raum angeordnet. Zu jedem Heizkörper gehören ein Abdeckrost  und ein Marken-Thermostat. 

29. Rohrleitungen:

Die Rohrleitungen bestehen aus mit Dämmstoffen isolierten Kunstoffrohren und werden auf der Stahlbetondecke im Fußbodenaufbau verlegt.

30. Wasserleitungen:

Die Wasserleitungen bestehen aus Kupferrohr und werden vom Verbrauchszähler zu allen Entnahmestellen auf der Stahlbetondecke im Fußbodenaufbau in Dämmung verlegt. Hinter dem Verbrauchszähler wird ein Feinfilter eingebaut.

31. Abflussrohre:
Die Abflussrohre bestehen aus HT-Kunststoff und werden von den Objekten bis Außenkante Haus verlegt.

32. Waschmaschinenanschluss:
Im HWR  wird ein Armatur rückstaugesichert und mit Anschlussmöglichkeit für Abwasser aus der Waschmaschine installiert. Ein doppelter Wasserhahn für den direkten Anschluss der Waschmaschine und zur freien Entnahme ist enthalten.

32. Außenzapfstelle:
Eine Außenzapfstelle mit Entleerungsmöglichkeit HWR EG ist enthalten.

33. Kalt- und Warmwasseranschlüsse:
In der Küche sind Warm- und Kaltwasser für Spüle sowie Kaltwasser für Geschirrspüler und Abfluss für Spüle und Geschirrspüler enthalten, inkl. Zirkulationsleitung.

34. Sanitär-Ausstattung
Als Sanitärobjekte werden deutsche Markenfabrikate eingebaut, die in den Sanitärgrundfarben ausgewählt werden können. Die Armaturen sind deutsche Markenfabrikate in verchromter Ausführung als Einhebelmischer.

Das Badezimmer erhält einen Porzellanwaschtisch ca. 60 - 65 cm breit mit Einhebelmischbatterie und Exenterablaufgarnitur. Als WC-Anlage wird ein pflegeleichtes, wandhängendes Porzellan-WC-Spülbecken als Tiefspüler mit Unterputzspülkasten mit wassersparender Spülstopptaste, Kunststoffsitz und Deckel im passenden Farbton eingebaut. Eine Stahlblechbadewanne 170 x 75 cm mit verchromter Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhebelmischbatterie mit Flexbrauseschlauch und verstellbarem Duschkopf wird  
eingebaut. Die Dusche wird mit einer Duschwanne 90 x 90 x 15 cm aus emailliertem Stahlblech mit einer Einhandhebelbrausebatterie in Unterputzausführung mit Flexbrauseschlauch, mit Wandstange und verstellbarem Duschkopf ausgerüstet.

36 Hausübergabe:
Das Bauvorhaben wird besenrein an die Bauherren übergeben. Die Hausübergabe erfolgt durch den Bauleiter des AN.

37. Bauherrenleistungen:

Folgende Baunebenkosten sind nicht im Leistungsumfang enthalten und werden vom AG gesondert getragen:

· Abschluss von erforderlichen Versicherungen.













· Baugenehmigungs- und Abnahmegebühren, Anfertigung von Lageplänen. Gebäudeeinmessung. 

· Hausanschlüsse Elektro/Wasser/Gas und Setzen der Verbrauchszähler sowie Verbrauchskosten ab Zählersetzen. 
